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Psalmes, un die Gemeinde antwortet jedesmäi der Psalm von den Petit Chanteurs de Provence Be-
MIt der Antiphon, dem Eingangslied des Sonntags: „Sın- SUNSCNH.
get dem Herrn eın eues Lied, denn Wunder hat voll- Als Jetztes Beispiel sel éndlich noch Ps 135 ZENANNT, das

S bracht große Hallel. Eın Solist singt von. den Wundern, die der
Als Antiphon Psalm „Der Herr 1St meın Fürts Jlie.
wiıird ein volkstümliches Lied AUS dem Oratoriıum Ro1 Ps 135

\ N U E |Davıd VO  an Arthur onegger CSUNSCH, „L’Eter e] est
IN0O  w} berger, Je SU1S qu«c O]  ; ASNCAU, conduis mO1 pPar tes

Car LtCr nelsentilers vallon des raıiches aux“. Die Abschnitte der Ren-dez gra-ce Se1 il est on,

Verse sind 1er 1abwechselnd Tel- un: zwelakzentig. Be1
a ©]Vers 1NS 1St der Eıngang verkürzt, die Verse rel un ——
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Herr für seiın olk vollbracht hat, un die ganze Ge-
- OE E

MD
E D R meıinde antwortet jeweils „denn eWw1g währet seıin Erbar-

CC

ä - me IN}  3 Das Melodienbeıispiel z1bt den ersten Vers
C155 les CAuUX du re-posil mMme-ne faı

Pl CO! de bor de. wieder. Auf der Schallplatte 22 04 wird der Psalm
VO  3 den Petit Chanteurs de Provence 1n einer Bearbeitung

vıer (und die Doxologie) sind kürzer als die ersten beiden Pater Gelineaus 3 be1 der allmählich ine ein-
Verse und lassen Z We1 Melodieabschnitte austallen. Das fache Mehrstimmigkeıt, Pauken, Z7wWel Trompeten un
Melodiebeispiel x1bt die Verse 1NsSs un: drei wieder. eiım 1ine Posaune hinzutreten. Die Melodie des Psalms 1St VO  [}

Vortrag ergibt sıch SdNzZ natürlich eın 4/4 Takt, der eıner großartigen Lebendigkeit, die ZU Mıtsıngen ein-
Wechsel VO  : Abschnitten verschiedener Länge x1ibt einen lädt, sS1e 1st ein begeistertes Loblied auf die Wundertaten

des Herrn.ganz eigenen Reız. Auf der Schallplatte SE wird

Fragen des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens
Das Bonner Grundgesetz und die Getahren Institution eines -Grundrechts überhaupt beseitigen. Der

seiner Aushöhlung in der Rechtspraxis Schutz, den das Grundgesetz diesen Rechten angedeihen
läßt, bezieht sich also grundsätzlich gerade auf die DEr

Zum Problem setzgeberische Tätigkeit, nıcht eLWwa Nur auf die Verwal-
der „ungeschriebenen Grundrechtsschranken” tung un die Rechtsprechung.

Das Grundgesetz versucht auf 1ese Weise dem einzelnenDas Bonner Grundgesetz kennt die Institution VONn
genannten Grundrechten, die auf eine Jange verfassungs- iıne ZeWI1sSe Sphäre auch gegenüber dem Gesetzgeber
rechtliche Entwicklung zurückblickt un namentlıch auch schaffen, in der nach Belieben schalten un walten ann

Freiheitssphäre W1€e auch den einzelnen VOT unschon in der Weıimarer Verfassung beheimatet War.
Grundrechte 1mM Sınne des Grundgesetzes sind 1M esent- rechtfertigter Benachteiligung durch die Staatsgewalt
lichen solche Rechte, die dem Finzelnen gegenüber der schützen Gleichheitssphäre. ])as „lıberale“ Gedanken-

ZurT, das mıt diesen beiden Begriffen angedeutet Ist. wirdStaatsgewalt eingeräumt sınd un: gerade durch ihre
Aufnahme in die Vertassung MIt einer besonderen 1M heutigen Staate aber A zahlreichen Reibflächen recht
Garantıe gegenüber staatlıchem Zugriff versehen sind. Zu problematisch. Wır leben nıcht mehr 1n einem „Nacht-

wächterstaat“, 1n dem sich die Staatsgewalt mehr oderıhnen zählen etwa2 die Rechte auf freije Berufswahl, lau-
bensireiheıit, freije Meinungsäußerung, Versammlungs- weniger mIt der Aufgabe begnügen konnte, auf die Be-
freiheit, Vereinsfreiheıit, Freizügigkeit, freie Entfaltung achtung VO öftentlicher Sıcherheit und Ordnung hınzu-
der Persönlıchkeit, yrundsätzliche Beachtung des Privat- wirken. Das heutige staatlıche Leben wird vielmehr
eigentums, Unverletzlichkeit der Wohnung, Gleichbe- charakterisiert durch eine Unzahl VO  . Eingriffen 1n den
handlung A (ım einzelnen 1St manches strıtt12). Der be- Privatrechtsbereich zugunsten des öffentlichen Wohls; —-

sondere Schutz gegenüber dem staatlıchen Zugriff C1- gunsten soz1alstaatlicher Entwicklungen, ZUgunNsteEN der
scheint 1ın den mannigfaltigsten Formen; 1m allgemeinen „Daseinsvorsorge“ (Forsthoff); der Staat namentlich
annn nach dem Wortlaut des Grundgesetzes auch auch ın Gestalt des Gesetzgebers wehrt nicht NUuUr ab,

weıst ıcht 1Ur den Störer 1ın seline Schranken zurück,der Gesetzgeber selbst ın eın Grundrecht nıcht eingreifen,
se1 denn, ware hierzu ausdrücklich tfür befugt erklärt. sondern oreift selbst gestaltend un umgestaltend ein:

Keinesfalls annn ohne Verfassungsänderung die plant, sichgrt un: reguliert., Nur über dıie zweckmäßige
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Intensıität un die Art un VWeıse des staatlichen Eın- (vgl Art 28 GG) Grundrechtsabschnitt Nnur ZCeT-

oriffes wiırd noch gestrıitten, nıcht über das grundsätz- spliıttert zZu Ausdruck (Z Art IS WI1e denn über-
iıche Ob des Eingriffs überhaupt. haupt THEe befriedigende Integrierung VO  e} Rechtsstaat
Diesem Sachverhalt versuchte das Grundgesetz der un „Sozialstaat“ noch ıcht gelungen erscheint. Das CI-

1Dt die Gefahr CXITEM ENLZESCNZESELZLEF Auslegungs-un der anderen Rıchtung Rechnung tragen SO-
ohl die 1Ur störungsabwehrende WIC auch die soz1al- möglıchkeiten.
gestaltende Aktivität des Staates konnte das Grundge- Es fehlt eine ausdrückliche Bestimmung, W as Rechtens
seitz ıcht 1lNOFCLErFCN Seine Ordnung kennt daher ein SCIN soll, wWwenn die Existenzgrundlagen des staatlichen
wenngleich NUur zersplittert formuliertes, doch beste- Lebens durch den ungehinderten Gebrauch der Grund-
hendes ystem VO  3 geschriebenen Grundrechtsschranken rechte bedroht werden sollten.
Dazu gehören einmal JENC Bestimmungen, die Auch vielen einzelnen Fragen scheint das „allzu
Grundrecht Schranken Hinblick auf schon bestehende STAarre rechtsstaatliche Normengerüst des Grundgesetzes
(aber auch noch ergänzende) Normengefüge setfzen Dürıg) den Anforderungen nıcht voll verecht werden
S5So 1STt eLtwa2 angeordnet dafß das echt der trejen Nach Art Abs An z ZWAar die Beruftfs-
Meıinungsäußerung Schranken den Vor- ausübung durch Gesetz geregelt werden, aber VO der
schrıften der allgemeinen Gesetze findet (Art Berufszulassung 11ST hier nıcht ausdrüclich die ede
Abs GG) Ebenso 1ST etwa bestimmt daß dem
bestehenden Grundrecht der Vereinigungsfreiheit solche Der Schrankenbegriff der „verfassungsmäßiıgen Ordnung
Vereinigungen, „die siıch die verfassungsmäßige
Ordnung richten verboten siınd (Art Abs GG) Es darf daher ıcht Wunder nehmen, dafß das Pendel der

herrschenden, ehemals grundrechtsfreudigen Rechts-Zum andern gehören hierher JENEC Vorschriften, die den
Gesetzgeber ermächtigen, durch C1inNn (auch künftiges) Ge- vorstellungen zurückzuschwingen beginnt Man versucht

dem Gesetzgeber dem ungenügenden Wortlaut
Setrz ein Grundrecht einzugreıfen SO annn eLtwa das des Grundgesetzes mehr Luft un yrößere ewegungs-Recht auf Freizügigkeit un bestimmten Umständen freiheit verschaften.durch Gesetz eingeschränkt werden (AArt 11 Abs Dies geschah zunächst verhältnismäßig wohlbedach-GG) Ebenso dürfen W 4S WEeITL wichtiger 1S5E

ten, abgemessenen kontrollierten Schritten, un ZWar VOrLrauch Enteignungen (also Eingriffe das E1ıgentums-
recht) N{Ee] näher bestimmten Voraussetzungen durch allem auf WEe1 verschiedenen ELEn
CGesetz oder aut Grund Gesetzes Eınmal suchte INa  e} sıch auf Art Abs des Grund-

VOrgeNOMM tTutfzen Hıer heißtwerden (Art Abs GG)
Andererseıits traf das Grundgesetz dafür Vorsorge, daß „Jeder hat das echt aut die freie Entfaltung SC1INECEN Per-

sönlıchkeıit, SOWEIT ıcht die Rechte anderer verletztder Gesetzgeber VO  aD} diesen Ermächtigungen ıcht uferlos
un: unkontrollierbar Gebrauch machen kann S50 hat und nıcht die verfassungsmäßige Ordnung das

Sıttengesetz verstößtArt 19 Abs un folgendes vorgesehen Das echt ZUT freien Entfaltung wird demnach durchSoOoweılt nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch
CGiesetz oder auf Grund Gesetzes eingeschränkt WEeTr-

die „verfassungsmäfßige Ordnung“ beschränkt In der
Statulerung dieses Entfaltungsrechts erblickte INa  $ dieden kann, mu{fß das (jesetz allzgemein un nıcht NUr für Festlegung Sanz allgemeıinen FEreiheitsrechts alsden Einzeltall gelten Außerdem mu{(ß das CGesetz das

Grundrecht unter Angabe des Artikels CNNECN.,
Hauptgrundrechts (z VO  z Mangoldt Hamann A}
1le SONSLIgECN Grundrechte, die Freiheiten vewähren, CI-

In keinem Fall darf ein Grundrecht 1ı sSC1NECIN Wesens- scheinen dabe;j als Ausflüsse oder Unterfälle dieses aupt-gehalt angetastet werden.“ grundrechts Damıt wurde der Boden W  9 VO  3
In diesen Vorschriften handelt ı sıch also Schranken hıer AUS auch die Schranken die dieses Hauptgrundrechtder Schranken Die Betonung der Individualsphäre ZC- kennt zugleıich Schranken für jedes einzelne der SOI1-

langt auch hıer wıederum ZU siıchtbaren Ausdruck stıigen Grundrechte erwachsen lassen Es wurde
Dieses N: System VO  Z gyeschriebenen (d ausdrück- namentlich die „verfassungsmäalsiıge Ordnung Z -
lıch niedergelegten posıtıvierten) Grundrechtsschranken geschriebenen Schranke für nahezu den QESAMTIEN SON-
SAaMmt ihren CISCHNCN Eiıngrenzungen er weISt sich jedoch SeIL Stigen Grundrechtsteil
CIN1SCF e1It als problematisch Freılich erschöpfte dies das Problem noch nıcht Es War
] )as jedenfalls scheinbare ngenugen der geschrie- War ein Ansatzpunkt gefunden, aber noch ıcht klar-
enen Grundrechtsschranken sıch eLtw2 folgen- gestellt, W 3as INa  a} sıch denn 1U  a diesem Schranken-
dem begriff der verfassungsmäfßigen Ordnung eigentlich VOL-

Es fehlt inNne ausdrückliche allgemeine Bestimmung, zustellen habe Die neutrale, formelhafte Fassung dieses
wonach WEN1gSTENS C1M Teil der Grundrechte LLUr Rah- Begrifts ermöglıchte dabei die verschiedenartigsten Les-
iINnenNn der allgemeinen Rechtsordnung (Bürgerliches echt ıne VO  3 ihnen Dürıg) las die „verfäas-
Straftfrecht Ü: A.) verstehen 1STt Namentlich sind dıe sungsmäfßıige Ordnung den polizeirechtlichen Begrıff der
Begriffe der öffentlichen Sicherheit un: Ordnung dem „OÖffentlichen Ordnung un Sıcherheit“ hinein Mıt Hılte
Wortlaut des Grundrechtsabschnitts als allgemeine Grenze dieser Ansıcht besaßen WIFLFr also plötzlich ME allge-
der Individualbetätigung unbekannt. ZWAar nıcht wortwörtlich Grundgesetz tor-

Es fehlt EiINE ausdrückliche klare Regelung der Frage, mulierte, aber doch ıhm selbst tundierte Schranke
Was Rechtens sein soll, WenNn mehrere Grundrechtsnormen der öftentlichen Ordnung un Sicherheit die überall dort
oder Grundgesetzbestimmungen miıteinander CINSPTIINSCH konnte der nackte Wortlaut des Grund-
konkurrieren Namentlich kommt auch die ovroße Bedeu- be] den einzelnen Grundrechtsnormen nıcht aUS-

reichte Ahnlich entnahm 1in  S dem Art Abs CINEtung des soz1alstaatlıchen Elements unNnserer Verfassung
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große Reihe SONSLISECr Inhalte, W.1e die Bindung die rage, WAS 1U Einzelfall als zumutbar erscheint
die „Grundentscheidungen des Grundgesetzes ( oder nıcht, höchst verschieden beantwo;tet werden
Kleın) C wa auch die Betonung des soz1al- könnte. Es mufß ıcht betont werden, daflß das Bundes-
staatlıchen Charakters gezählt wurde verfassungsgericht C1iNe solche Aufweichung der Grund-

rechte natürlich nıcht beabsichtigt; Formulierune
Der „Inbegriff aller Grundrechte“ annn aber andernorts ohne ernsthafte Schwierigkeit

diesem Zwecke mißbraucht werden Diıes mehr, alsiıne ZWIGI1LO Rıchtung (bes der Rechtsprechung) wollte
sıch nıcht autf MG CINZ15C Grundgesetznorm WIC den WIFr keine durch zahlreiche Präjudizien gefestigte un ab-
Art Abs tLutfzen sondern suchte das eıl AaUS geschirmte TIradıtion der Auslegung VO  w verfassungs-

rechtlichen Generalklauseln besitzen, WIC SIC anderen„Gesamtsıcht verschiedener Grundgesetzbestim-
INUNSCH oder vorgesehenen, ungeschriebenen Ländern vorhanden 1ST (vgl den Begrıff due PTro-
„Inbegriff‘ aller Grundrechte Auch 1er fehlt nıcht SS den USA oder den Begrift „rule of law Eng-

land)Versuchen, die durch das Bemühen ausgezeichnet sind LLUTL
höchst vorsichtig die Gestalt des Grundgesetzes kor- Zutreftend wurde auch schon darauf autmerksam SC-

un n, dessen System nıcht über- macht, dafß die beiden Begrenzungen die die Formel des
Bundesverfassungsgerichts iımmerhın enthält also 99 Zu'haupt Aaus den Angeln heben mutbarkeit un „Wahrung der Eigenständigkeit der

Folge Rechtsunsicherheit Person > Grunde mıteinander identisch sind „Unzu-
mutbar 1ST C1in Eıngrift ETST dann, WEenNnNn die Eıgenstäan-Beıide Rıchtungen dieser Lehre VO  e} den „ungeschriebenen digkeit der Person verletzt Damıt aber >  a INa  } 115

Grundrechtsschranken die zahlreiche Verästelungen Feld \ A0)  - Begriffen MMI1IL gyrenzenloser Dehnbarkeit
untereinander aufweisen un: überhaupt {lüssige Grenzen Huber a
besitzen, ergeben ein recht buntscheckiges Gesamtbild Das Gefahrenmoment dieser Rechtsprechung verstärkt
mannıgfach aufgefächert un vielgestaltig Darın lıegt sıch dadurch daß allem Anschein nach Gesetze, die
War mancher Vorteıil aber jedenfalls auch der beherr- hohem Ma(i(e wirtschaftsleitende Funktion besitzen, WIC
schende Nachteıl eachtlicher Rechtsunsicherheit Gerade CS beim Investitionshilfegesetz der Fall 1STt das den

für den Staatsbürger wichtigen Teıle des Anlafß dieser Rechtsprechung yab keineswegsVeOI-
Grundgesetzes, WI1IE ıhn die SCNAUC Absteckung der Gren- einzelt leiben werden. Miıt Wahrschein-
zen der Individualsphäre vegenüber der Staatsgewalt ıchkeit ı1ST daher anzunehmen, daß das Bundesverfassungs-ausmacht, stehen WITLr VOr zahlreichen, stark differie- gericht auch bei künftigen Gesetzen VO der angeführtenrenden un einander wıdersprechenden Lesarten hne Formel ausgehen wırd Darüber hinaus Mas auch bedacht
Juristische Brille ann dieser Teıl überhaupt nıcht mehr werden, da{flß die Formel nıcht eLtwa NUu  H bei-
gelesen werden Der a1e wird durchaus Jäufig gleichsam Rande oder NUr hılfsweise ZUr
In solchen Sıtuation wendet sıch der Blick NOLWeEeN- Unterstützung ausgesprochen worden 1ST sondern als
diger- un rüglicherweise ZUr Rechtsprechung der höchsten e1inNne der Zentralargumentationen des ganzen Investitions-
Gerichte Deren Aufgabe IST klare Verhältnisse hılfeurteils erscheint un den V  - zahlreichen Juristischenschaffen, echten Rechtsfrieden herbeizuführen Fachleuten gyeführten Streit über die Verfassungs-
Hıer aber mufß 1898028  - skeptisch teststellen Di1ese Recht- mäßigkeit des Investitionshilfegesetzes abzuschließen VeEeI-

sprechung 1STt. cselbst nıcht einheitlıch un VOr allem Sıe sucht. Es handelt sıch hier also C1NC gefährliche Grund-
birgt erhebliche Aushöhlungsgefahren tür das Satz--Formel
Grundrechtssystem sıch Dazu 1ST einzelnen agch I1

Kombplizierte „Bedürfnis“drüfungen
Das problematische „Zumutbare Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits C1iINEC recht leb-

hafte Rechtsprechung der hiıer bedeutsamen rage eNt-
Das Bundesverfassungsgericht hatte bemerkenswerter- taltet die sıch ıcht vollkommen einheitlich 1ST 1aber

noch Gelegenheit sıch diesen Fragen C111- doch den wesentlichen Grundzügen feststeht Eıne
gyehend aufßern In dem grundlegenden un: auch der (jedenfalls teilweise) oft wiederkehrende Formel dieser
allgemeinen Oftentlichkeit nıcht unbekannt gebliebenen Rechtsprechung lautet
Investitionshilfeurteil (vom A0 1954 BVerftG Es gehöre Z Inbegriff der Grundrechte, da{ß SIC nıcht

traf das Bundesverfassungsgericht A4aUusS der (3esamt- Anspruch S!  M werden dürfen, WECNN dadurch
sıcht Reihe VO  3 Grundgesetznormen heraus jedoch andere Grundrechte oder die für den Bestand der Ge-
folgende Feststellung: meıinschaft notwendigen Rechtsgüter gefährdet werden
Der Einzelne sıch „diejenige Schranken SC ICI (So Urteil VO 1954 BVerwG DZ.)
Handlungsfreiheit gefallen lassen, die der Gesetzgeber ZUur Schon die Gegenüberstellung den „anderen Grund-
Pflege un Förderung des soz1alen Zusammenlebens rechten erweckt Bedenken Warum sollen gerade andere
den renzen des be] dem gegebenen Sachverhalt allge- Grundrechte vorgehen? Und Wer Sagı uns, welches Grund-
INne1InN Zumutbaren zıeht VOrausgeSsSetZt daß dabej die recht „höherwertig 1st? 1ıbt hier überhaupt noch
Eıgenständigkeit der Person gewahrt bleibt sichere renzen un VOL allem sıchere Ma(ßstäbe?
In diesen Worten die Kritik (Z Huber, Dıie Berufung auf die gemeinschaftsnotwendigen Rechts-

Die öftentliche Verwaltung 1956 136) IN1IL Recht die Mag auf den erstien Blick als WEN1ISCI gefährlich
Gefahr wiırklicher Aushöhlung der Grundrechte Wenn erscheinen, da solche Rechtsgüter 11LUL CNS begrenz-
nahezu alles autf das „Zumutbare“ zugeschnitten werden ten Umftang einnehmen können In der Tat kann hıer
kann, dann braucht aum besonderer spezialisierter 1Ne CENSC Auslegung vernünftigen Ergebnissen gelan-
Grundrechtsklauseln un: esteht die Befürchtung, dafß SsCH aber yleicher Weıse esteht die Gefahr AaUuS-
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weitenden un damıt aushöhlenden Auslegung. Wenn SE Voraussetzung, kann dies ailein noch eın
inNna  w} W16e das Bundesverwaltungsgericht LuL Rechtfertigungsgrund für einen so schwerwiegenden Ver-
den für den Bestand der Gemeinschaft notwendigen stofß ein Grundrecht darstellen.
Rechtsgütern 7z. B ZUaNZ allzemein „die Sıcherstellung W ıe schr hier die Konturen verfließen, wird deutlich,
geordneter Verhältnisse 1M öftentlichen Verkehr“ rech- WENnN INa  ; bemerkt, daß dasselbe Gericht in eiınem Urteil
net (Urteil VO könnte dies ZUr Recht- desselben Datums (10 1955, In Neue Juristische Wo-
fertigung schließlich eines jeden (Gesetzes führen, das sich chenschrif 1955, die Bedürfnisprüfung nach Art
irgendwie un: sel auch in noch yrundrechtsfeind- Abs Rechtsberatungsmifßbrauchgesetz für grund-
licher Weıse mI1t der Regelung des öftentlichen Verkehrs gesetzwidrig erklärt hat Hıer handelte esS sich darum, ob
beschäftigt. die Erteilung der Erlaubnis ZUuUr Betätigung als Rechtsbei-
FEın anderes Beıispiel: ach Art Abs siınd U, A p stand (also nıcht als Prozeßagent) davon abhängig C
Kunst un Wissenschaft „ire1  D i1ne Einschränkung dieses macht werden darf,; ob das Bedürtfnis nıcht bereıits durch
Grundrechts 1St 1im Grundgesetz nıcht ausdrücklich VOI - eine hinreichende Zahl VO  w} Rechtsberatern gedeckt 1St.
gesehen. ıne jede Auslegung Sagt das Bundesver- Auch hiıer gelangte das Gericht der Feststellung, da{ß
waltungsgericht 1m Urteil VO 21 1954 BVerwG IS der Wesensgehalt des Grundrechts der freiıen Berutswahl
303) insoweılt überzeugend die die ach dem Wortlaut angestastet werde (es verliere „Jeden praktischen Wert”);

auch erfordere die Sicherstellung einer yeordneten Rechts-unbegrenzt gewährleistete Freiheit VO  = Kunst un W ıs-
senschaft beschränkt, bedürfe daher eıner siıcheren Rechts- pflege als „einer der wesentlichen Grundlagen der Aat-

grundlage. Solch ıne sichere Rechtsgrundlage 111 dann lıchen Gemeinschaft“ nıcht die Beschränkung der Zahl
das Bundesverwaltungsgericht aber gerade 1n der geschil- der zuzulassenden Rechtsberater dem Gesichtspunkt

des Bedürfnisses;: daher könne sS1Ie ıcht mehr autrecht-derten Formel (Verletzung anderer Grundrechte oder (Ge:
fährdung gemeinschaftsnotwendiger Güter) erkennen. erhalten werden.
Wıe unsicher un: unvermuittelt MU: doch i1ne solche Das System der Einschränkungen
„Rechtsgrundlage“ erscheinen, die nıcht den geringsten Diese Urteile beweisen eınerselts, da{fß renzen SCZOSCHAnhalt 1m Wortlaut des Grundgesetzes findet! werden, die dem Laien aum mehr ohne weıteres VeCTI-
Eın weıteres Beıispiel: Nach 157 Abs ZPO oll ständlich gemacht werden können, andererseits deuten S1e
die Justizverwaltung be] der Zulassung VO  a} SOgENANNTEN aber zugleıch auch auf die MIt teinen Gewichten abwägende
Prozefßagenten auch darauf Rücksicht nehmen, ob 1mM und dıfterenzierende and des Bundesverwaltungsgerichts
Hınblick auf die Zahl der be] dem Gericht zugelassenen hin, das Verwendung der ZENANNLEN gefährlichen
Rechtsanwälte e1In Bedürfnis ZULT Zulassung esteht. Hıer Formeln der Getahr eınes Mißbrauchs dennoch iıcht C1I-
erhob sıch die Frage der Vereinbarkeit dieser Bedürfnis- liegt Dıies zeigt auch eın Blick auf die übrigen einschlä-
prüfung MmM1t dem Grundrecht der Berufsfreiheit des Art zıgen Entsche1idungen des Bundesverwaltungsgerichts, die

Abs des Grundgesetzes. Das Bundesverwaltungs- ohl nırgends in einem oftenen Wiıderspruch der all-
gericht gelangte 1mM Urteil vn 1955 eue Juristische yemeınen Rechtsüberzeugung stehen, WEeNN VO  e} einer sol-
Wochenschrıift 1955, 1534; aufrechterhalten 1m Urteil OS chen überhaupt och gesprochen werden ann. Die Art

OS Deutsches Verwaltungsblatt 1956 405) und Weıse der sehr komplizierten ÄArgumentatıon des
der Feststellung, da{ß diese Bedürfnisprüfung WAar das Gerichts 1St yleichwohl bemerkenswert. Dazu eın austühr-
Grundrecht der freien Berufswahl derart aushöhle, da{fß licheres Beispiel:
1n dieser Beziehung jeden praktischen VWert verliere, ‚— ach Abs des (saststättengesetzes darf die Erlaub-

N1Ss ZU Betrieb einer Schankwirtschaft 11Ur erteılt WEeI-MIt 1n seinem Wesensgehalt angetastet werde; aber be]
dieser Feststellung bleibt das Gericht ıcht stehen. Unter den, WETNN ein Bedürfnis für diesen Betrieb nachgewiesen

Berufung auf die wiedergegebene Formel D wird. Hıer entstand die Frage, ob diese Art der Bedürtf-
langt das Gericht dem Ergebnis, daß die 1n ede nısprüfung miıt Art Abs des Grundgesetzes . VerenS
stehende Bedürfnisprüfung dennoch mi1t dem Grund- bar sel1. In Art 12 Abs heißt CGS

DZESETZ vereinbar se1,; da S1e „1m übergeordneten Interesse „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeıitsplatz
der staatlıchen Gemeinschaft liegt un deshalb nıcht und Ausbildungsstätte freı wählen Die Berufsaus-
das Grundgesetz verstoßen kann“. Wır bemerken, 1N Ww1e übung ann durch Gesetz geregelt werden.“
hohem Grade hier die obige Formel aufgeweicht wird. Hıerzu stellte das Bundesverwaltungsgericht 1m Urteil
Jene Formel wird 1n dieser W1€e auch in vielen anderen X 15 I 1953 BVerwG T 48) folgendes test: In Art
Entscheidungen mıt den Worten begründet: >  > denn Abs sel Wr ıne Regelungsmöglichkeit 1LL1UL für die
jedes Grundrecht den Bestand der staatlichen Ge- Berufsausübung vorgesehen, während die Berufszulassung
meıinschaft OIa4us, durch die gewährleistet wird“. nıcht ZENANNT sel1. Jedoch folge AUS Sınn un Zweck des
Daraus waäre denn doch eigentlıch folgern, da{ß NKUYT Art 12 Abs 1 daß der Gesetzgeber befugt sel, auch die
dann wenn ohne die Z Prüfung estehende gesetzgebe- Berufsaufnahme VO  3 einer Erlaubnis, also einer Berufts-
rische Maßnahme der Bestand der staatlichen Gemein- zulassung, abhängig machen. Denn mi1t der Berufsauf-
schaft nıcht mehr gewährleistet ware, eın Verstofß nahme begınne dıe Berufsausübung. Die gyesetzliıche FEın-

schränkbarkeit des Rechts der Berufstreiheit finde aber 1nden Wesensgehalt eines Grundrechts legıtıimıert werden
könnte. Nun aber genugt CS plötzlıch, WEenNnn sıch ledig- Art 19 Abs ihre CNSC un: unverrückbare Grenze,
ıch „übergeordnete Interessen der staatlıchen Ge- wonach eın Grundrecht durch die Gesetzgebung 1n keinem
meınschaft“ handelt! Das mu{fß Bedenken CYTESCNH., Wenn Fall 1n seinem Wesensgehalt angeELASTEL werden dart
eın Gesetz nıcht übergeordneten Interessen der staatlichen Wenn NUu  an der Nachweıis eines Bedürfnisses gefordert
Gemeinschaft Rechnung tragt, dann dürfte schon 2AUuUS werde, se1l diese Grenze Zur Antastung des Wesensgehalts
allgemeinen Gründen unzulässıg se1N; erfüllt diese dem bereıts überschritten. Nun erst prüft das Gericht, ob diese
rechtsstaatlichen Denken mehr oder mıinder selbstver- Antastung Etw2 dadurch gerechtfertigt werde, dafß Sie
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zum Schutze der „für den Bestand der Gemeinschaft nOot dige Ausübung eines Handwerks min dem Grundgesetz
wendiıgen Rechtsgüter“ unerläßlich sel. Dies wırd 1er sSOW1e das Urteil V 11 1955 (Deutsches Verwaltungs-
verneınt, un War U, A s MI1t dem Hınweis, daß diese Be- blatt 1956, D/ über die rage; ob das Erfordernis des
dürfnısprüfung eın durchgreifendes Miıttel sel, die Sachkundenachweises 1mM Sınne des Einzelhandelsschutz-
Volksgesundheıit VOT den Gefahren des Alkoholmiß- rechts noch dem Grundgesetz aufrechterhalten . wer-
brauchs schützen. den könnte, un das schon Urteıil ı 1955
Lhiese hier bewußt 1n größerer Breıite Wiedergegebcéne - Neue Juristische Wochenschrift 1955, ZUuU Rechts-
Entscheidung 1St für die Rechtsprechung des Bundesver- beratungsmißbrauchsgesetz.
waltungsgerichts typiısch. Sıe bezeugt auf der einen Seıite

Weitere Möglichkeiten mMLE „Verfassungsvorbehalten“das deutliche Bestreben, einem verfassungsgetreuen Er-
gebni1s gelangen,. so da{ß das Resultat demjenigen ent- In Ahnlichen Formen verläuft die Rechtsprechung einıger
spricht, dem der unbefangene Leser des Art 12 Abs anderer hoher Verwaltungsgerichte. Man vergegenwärtige
Grundgesetz ohl VO  - vornherein zuzuneıgen gewillt 1St; sıch eLtw22 die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts
Mag Nnu die tatsächlich geschehene Einführung des Hamburg f 1952 359/51 die die rage nach
Rechts der Berufsfreiheit als rechtspolitisch zweckmäßlıg der Vereinbarkeit der Beschränkung des Güterfernver-

kehrs durch die Festsetzung eiıner Höchstzahl miıt dembeurteilen oder ıcht Aber welch höchst komplizierter
VWeg wird hier eingeschlagen: Grundgesetz beantworten hatte. Hıer hat 1ia  a} War

Stadium: Blick auf die Berutsfreiheit des Art Abs ebenso Ww1e 1n einer Reihe sonstiger Entscheidungen da-
Grundgesetz; Stadıum: Blick autf die Einschrän- VO abgesehen, den mweg über die Wesensgehaltsanta-

kungsmöglichkeit des Art Abs (mıit zahllosen des Art Abs des Grundgesetzes einzuschlagen.
Auslegungsschwierigkeiten); Stadium: Blick auf die Das Gericht geht vielmehr davon AUS, daß die Berufsfrei-
Schranken dieser Einschränkungsmöglichkeit (wıederum heit des AÄrt Grundgesetz AUS der freien Entfaltung
mıiıt erheblichen Auslegungsfragezeichen); schließlich der Persönlichkeıt, W1e s1e 1n Art Abs des Grundge-
Stadium: Blick auf die Ausnahmen der Schranken dieser SELZES verbürgt ISt, entfließe. Dıie Schranken des Art.
Einschränkungsmöglichkeit, HZ auf die Schranken der Abs die das Gericht als Verfassungsvorbehalt bezeich-
Schranken der Schranken. Damıt 1St schlie{fßlıch 1ne drei- net wI1ssen wiıll, finden dadurch zugleich auch als Schran-
tache Negatıon erreıcht, die 11UTr eın geschickter Ausle- ken des Rechts der Ba Anwendung. Damıt
gungskünstler meılistern weiß un die dem Laijen das wiırd die Sache aber noch nıcht 1e1 einfacher. Das Gericht
Gefühl einer yew1ssen Unheimlichkeit un Bodenlosigkeit Aa mMI1t diesem Verfassungsvorbehalt, W1€e 1mM Text
vermiuittelt. Das Gesamtbild dieser Rechtsprechung 1St — des Grundgesetzes steht, nıcht 1e] anfangen. Es mu{fß hier
MIt nıcht eLtwa das einer Begründungsweise, die jedermann weıter interpretieren un betrachtet den Satz, „daß über-
durch wenı1ge Worte nahezubringen ISt, sondern das eines ragende Forderungen des Gemeinwohls den Vorrang C:

ständigen Hın un Her 1m Verfassungsgerüst, wobei INa  -} der Verfolgung der Individualinteressen besitzen“, Als
n1ıe Sanz siıcher 1st, ob sıch hıinter der scheinbar etzten selbstverständlichen Bestandteil jenes Verfassungsvorbe-
Ausnahme nıcht doch noch ıne weıtere verbirgt, die das haltes. Mıt Hılte dieses Kunstgriftes wırd also versucht,
Ergebnis wiıieder vollkommen umzuwerten vermöchte. jene gemeinschaftsbedingten Rechtsgüter des Bundesver-
Insbesondere 1St dabei bemerkenswert,; daß die letzte. und waltungsgerichts ın das geschriebene System des Grund-
schließlich maßgebende Argumentatıion eben die An- einzufügen. Denn jene „gemeinschaftsbedingten
wendung jener geschilderten Formel von rwägungen Rechtsgüter“ un diese „überragenden Forderungen des

Gemeinwohls“ sind sachlich doch ohl dasselbe. Zu ıhnenwiırd, die 1M Verfassungstext selber eın echtes
unmiıttelbares Korrelat finden (Prüfung der Miıttel Z zählt das Oberverwaltungsgericht Hamburg Bn „die
Schutze VOrFr den Gefahren des Alkoholmißbrauchs). Erhaltung der Bundesbahn“ SOWI1e „dıe Verkehrssicherheıit
Dies gilt auch für ıne anz Reihe sonstiger Entscheidun- auf den Straßen“. Damıt werden tatsächlich ungeschrie-
SCH desselben Gerichts: So A für das Urteil V, 29 bene Grundrechtsschranken aber doch wohl 1U scheinbar
1954 BVerwG 165), das sich mMIi1t der Frage be- geschriebenen. Der Wortlaut des Grundgesetzes 1St un

bleibt hier unzureichend. Immerhin 1St be1 diesen emu-  .schäftigen hatte, ob eıine Notwendigkeit dafür besteht,
bei den Unternehmen des sogenannten Gelegenheitsver- hungen doch das Bestreben erkennbar, eiınem möglichst
kehrs (d j des Verkehrs mMIt Droschken, Ausflugswagen festen un breiten Anhalrt Wortlaut des Grundgesetzes

velangen, jedenfalls einem breiteren als jenem, deroder Mietwagen) „dıe grundsätzlıch gewährleistete freıe
Entschließung des Berufsbewerbers, mehrere Berufsarten dem Bundesverwaltungsgericht VOTr ugen schwebt.
nebeneinander wählen, Z Schutze gemeinschaftsbe- Ahnliches gilt D für das Urteil des Oberverwaltungs-
dingter Rechtsgüter auf eine dieser Verkehrsarten be- gerichts unster vn 1954 (Die Oftentliche Verwal-
schränken“. Ferner etwa das Urteil \ 610} JB 1954 tung 1954 629), das sich wıederum miıt Abs des
BVerwG I6 244), das sıch vyleichfalls miıt dem Perso- Gaststaättengesetzes beschäftigen hatte. Auch hıer
nenbeförderungsrecht beschäftigt, un das Urteil v. wiırd ahnlich W1e 1 Urteil des Oberverwaltungsge-

1954 BVerwG 269), das ine weitere Stellung- richts Hamburg Art 12 Abs (Garantıe der
nahme des Bundesverwaltungsgerichts der umstritte- freien Berufswahl) als eine Konkretisierung des Grund-
9158 Problematik bietet, W 1€e die Bedürfnisprüfung nach dem rechtes der persönlıchen Freiheit yemäafßs Art Abs

des Grundgesetzes angesehen. Im übrigen ne1gt das UrteilGaststättengesetz miıt dem Grundrecht der freien Berufs-
ahl Z vereinbaren ISt; terner die Stellungnahme N 18 aber noch stärker Z Rechtsprechung des Bundesverwal-

1955 Z Vorlagebeschluß des Oberverwaltungsge- tungsgerichts, indem gleichfalls formuliert: „Auch das
richts Lüneburg V, 1955 eue Juristische Wochen- Grundrecht der treıen Berufswahl darf nıcht iın Anspruch
schrif} RSS ZUÜT rage der Vereinbarkeit des Er- ewerden, WEenNnn dadurch der Bestand eınes für
tordernisses des Bgfähigungsnachweises für die selbstän- die Gergeinschafl: notwendigen Rechtsgutes gefährdet
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würde Zu diesen Gütern zähle auch der Schutz der der einzelnen Rechte gegeneinander erforderlich die das
Volksgesundheıit SCHCNHN die Gefahr des übertriebenen Al= Gericht nıcht ausdrücklich VOTSCHOMMEN hat, wenngleich
koholgenusses Ferner die Urteile desselben Gerichts stillschweigend oder Sar überhaupt unbewußt vornehmen

1950 (Deutsches Verwaltungsblatt 1951 376);, mußlte Die Ma{fistäbe für diese Rechtsgüterabwägung
r 1951 (Monatsschrift tür Deutsches echt 1953, selbst mü{fßten aber C1iNEC exakte Herkunft AaUS den Vor-
124) un: \ 25 11 1952 (Die Offentliche Verwaltung stellungen des übergeordneten Grundgesetzes nachweisen
19553 188) können, WenNnn S1C verwertet werden sollen SO Sagt auch

»”  z€ Rechte anderer“ und ıhre Reichweite der Verwaltungsgerichtshof Stuttgart Urteil 13 12
1951 (Verwaltungsrechtsprechung 486) Der (Gesetz-In verstärktem Ma@ße wird der Rechtsprechung des veber annn auf Grund VO  - Art Abs GrundgesetzOberverwaltungsgerichts Berlin versucht C1iNe Bindung iıcht jedes beliebige Interesse anderer, sondern 11ULr dieden Grundgesetztext INIT Hılfe des eges über Art nach der Gesamtentscheidung des Grundgesetzes schutz-Abs des Grundgesetzes erreichen Auch diesem würdigen Interessen Als Rechte anderer anerkennen oderGericht WAar die rage vorgelegt worden, ob die Bestim- solchen ausgestalten

INUuNgs des Abs Gaststättengesetz wonach A
Schankerlaubnis 1L1Ur beim Nachweis Bedürfnisses Für den vorliegenden Streitfall wiıird INa  -} auch un SC-

rade bei yrößter Grundgesetztreue 2uUm iNe andereerteılt werden dartf noch anwendbar sCe1 In sSEINCN Ent- Güterabwägung vornehmen, als SIC dem Ergebnis desscheidungen 1951 (Entsch OVG Berlin 162) Oberverwaltungsgerichts Berlin zugrunde lıegt ber dieun: 10 19572 (Entsch OVG Berlin 91) untersche1- Verwendung der oßen Formel VO  3 den Rechten ande-det das Gericht dabei den Ausschank VO alkoholhaltigen CIn CIIMAaS sehr ohl ebenso gefährlichen Folgerun-und VO  ; alkoholfreien Getränken Nur für den Aus- € führen WI1e etwa2 die Formel VO  3 den EMECIN-schank alkoholhaltiger Getränke 1ST nach Ansıcht des Ge- schaftsbedingten Rechtsgütern“.richts die erwähnte Bestimmung heute noch anwendbar Eın hypothetisches Beispiel: iıne Prozession beanspruchtDabei argumentiert das Gericht weder INIL den „SCEMCCIN-
schaftsbedingten Rechtsgütern des Bundesverwaltungs- hohen kirchlichen Feiertage 3901=S verkehrsreiche

Straße, wobej sıch die Teilnehmer auf das Grundrecht Zgerichts noch MIt den „überragenden Forderungen des (Ze- ungestorten Religionsausübung (Art Abs Grundgesetz)meinwohls des Oberverwaltungsgerichts Hamburg, SOI-

dern MI folgender Überlegung Das Gericht geht Ühn- berufen Die Behörde wendet C1N, damıit würden die
Rechte der Verkehrsteilnehmer auf ungesStOrte Benützunglich WI1IeEe die vorhiın erwähnten Urteile davon AdusS, daß der Straße gyeschmälert werden das Grundrecht der elı-die allgemeinen Schranken der einzelnen Freiheitsgrund-

rechte dem Art Abs Grundgesetz iNnommMeEn WOI-
S10nsausübung umtasse aber 11Ur den vorgezeıchneten
Rahmen des Art Abs Grundgesetz, daß Aus-den muüßten. Nach Art Abs reiche die Freiheitssphäre übung nıcht die Rechte anderer beeinträchtigen dürfe Wırjedoch NUur WEICT, als S b nıcht „die Rechte anderer“ be-

einträchtigt werden. Das Gaststattengesetz diene denn sehen, welch seltsamen Konsequenzen diese Begrün-
dungsweise führen annn

U  z gyerade W as das Gebiet alkoholhaltiger Getränke Hierzu Mag allgemein emerkt werden daß sıch die —betrifit dem Schutz der Volksgesundheit die
Gefahren des Alkoholmißbrauchs“ un: se1 damıt 1  >

Rechtsprechung der Natur der Sache nach VOLF
allem aut dem Gebiet des SOgeNANNTLEN Wırtschaftsverwal-

37  N! Verletzung der Rechte anderer Sınne des Art tungsrechts entwickelt at, esonders also Bereiche desGrundgesetz vorzubeugzen Dies träte für den Bereich der
alkoholfreien Getränke nıcht

Grundrechts der Berufsfreiheit Die 1er ausgebreiteten
Grundsätze mM sich jedoch ohne auch auf

Diese Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Ber- alle übrıgen Grundrechte erstrecken, WI1e denn auch
lin haben gegenüber den vorhin angeführten den erheb- schon einzelnen Entscheidungen anderen Grund-
ıchen Vorzug, da{fß SIC geschriebenen näamlich rechtsbereichen der Fall WAar (vgl eLw2 das obige Beispielden Art Abs ausdrücklich geNaNNLEN Grund- Art Abs Grundgesetz)rechtsschranken haften Auch das Oberverwaltungs-
gericht Hamburg hatte schon SC1INECMN Entscheidun- och heine Konkretisierung einheitlichen Recht-

sprechungSCH 28 19592 (Verwaltungsrechtsprechung 830)
un 14 1951 (Verwaltungsrechtsprechung 94) Insgesamt 1STE S nıcht verwunderlich wWenn die echt-
neben anderen Gerichten auf die Klausel VO  a} den Rech- sprechung unserer obersten Verwaltungsgerichte autf diese
ten anderer abgestellt Dalß InNna  w diese Art der echt- VWeıse Verwendung yleicher oder ähnlicher Rechts-
sprechung doch noch ZUET: Problematik der ungeschriebenen figuren häufig doch eın einheitliches Bıld bietet Dies
Grundrechtsschranken hinzuzählen darf 1ST alleın darauf trıfit gerade für grundlegende Fragen W1e die
zurückzuführen, daß die Reichweite dieser geschriebenen Bedürfnisprüfung ihren verschiedenen Spielarten
Schranken ungeschriebenen rwäagungen ntnommen WeIr- Den SECENANNIEN Formeln, namentlich der Verweıisung auf
den mu{fß denn das Grundgesetz selbst ezieht seinem die „gemeinschaftsbedingten Rechtsgüter haftet on

Natur aus 1Ne große Unsicherheit Diese Unsicherheit'Text nach die gENANNTLECN Schranken unmıittelbar 1LUFr auf
das echt Z Entfaltung der Persönlichkeit nach Art könnte LLUTr dann überwunden werden, wenn die echt-
Abs sprechung des Bundesverwaltungsgerichts allmählich alle
Dennoch ermag diese 1e] vorsichtigere Konstruktion wichtigen Streitfragen sıcheren Klärung zuzuführen
gleichfalls nıcht restlos befriedigen. Wer xibt unls denn un sıch namentlıch gegenüber den obersten Verwaltungs-
den Maßstab, welche „‚Rechte anderer“ dem einzuschrän- gyerichten der Länder auch durchzusetzen vermöchte etz-

scheint bisher aber och keineswegs überall der Fallkenden Grundrecht vorgehen mussen”? Wenn alle Rechte
anderer VOrg1INSCHH, wüßte nıemand mehr SCNH, wel- SC1H Dazu kommt daß über dieselben Rechtsfragen
ches Grundrecht VO  . W e welchem aße 1U  = eigentlich nıcht NUuUr das Bundesverwaltungsgericht, sondern bis-

weiılen auch der Bundesgerichtshof un andere Oberenoch ausgeübt werden annn Es IST also eINeEe Abwägung
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Bundesgerichte Ww1e€e auch das Bundesverfassungsgericht i3undesgerichtshofs 1n erster Linıe zum Schutze der Be-
entscheıden haben: das wiırd durch die besondere Struk- wahrung der Grundrechtssphäre gedacht un gepragt
tur unNnseTrer Gerichtsverfassung bedingt. Alles dies arbeitet worden 1ISt ber ihre Konsequenzen weılsen durchaus ın
der notwendigen Konkretisierung einer einheitlichen die eENTZESENSESEtLZTE Rıchtung. Sıe ermutıgen mühelos
Rechtsprechung un vergrößert damit die Ge- tolgendem Umkehrschluß: Wenn das Grundrecht nıcht
tahr des Mißbrauchs jener allgemeinen un unsıcheren stärker eingeschränkt wırd, als der sachliche Anlaß un
Formeln, die den einzelnen Gerichten gleichsam, unter Grund zwingend gebietet, WenNn also diesem sachlıchen

Motıv entsprechend eingeschränkt wiırd, dann könne Nn1eder and hervorgewachsgn sind.

Ia
eine unzulässige Antastung des Wesensgehaltes vorliegen;
CZ Eın entsprechender Anlaß rechtfertige jedes Miıttel.

Verletzung VO  S& Wesensgehalten morstaatlicher Rechte Da{fß hier die Tuür eiınem VO Bundesgerichtshof Zew1f
ıcht beabsichtigten Mißbrauch offensteht, 1St eutlich S1'  cht-Es wurde vorhin erwähnt, daß die Berufung auf jene SC-

meıinschaftsbedingten Rechtsgüter VO Bundesverwal- bar Es annn nıcht sonderlıch schwerfallen, „sachliche An-
lässe“ erfinden, um autf diese Weise die Grundrechte ıntungsgericht [03°021 auch als hinreichende Rechtfertigung einem Ma(ße eschneiden, WwW1e CS weder die Verfasser destür eine Antastung des Wesensgehalts eines Grundrechts

betrachtet wiırd. Dıie (ım eingangs wıedergegebenen Art Grundgesetzes noch der Bundesgerichtshof Je guthießen.
Was blıebe da noch VO  - der heute weıtgehend anerkann-19 Abs Grundgesetz enthaltene) Klausel VO „ Wesens- ten un auch VO höchsten Gerichten gebilligten Lehregehalt“ entzieht sıch reilich VO  - vornhereın der exakten

begrifflichen Festlegung (vgl FL die höchst vorsichtigen VO  =) der yorstaatlichen Natur der wichtigsten rund-
Bemerkungen 1n der Entscheidung des Bundesverfassungs- rechte übrig, einer Lehre, die die Grundrechte als dem

Staate vorgegeben un VO  - ıhm NUur bestätigen, 1bergerichts V, 1953 [BVeriG Z Dennoch aber nıcht schaffen betrachtet? Wo 1sSt dann noch Raum fürkommt dieser Klausel als eıner grundlegenden Barrıere
die Bestrebungen des Gesetzgebers, die Grundrechte naturrechtliche Vorstellungen?

Selten wırd deutlich w 1e hier, da{f(ß eın allzu weıteseinzuschränken, eine besondere Bedeutung So bemuht Entfernen VO  n der einmal gepragten Gestalt des Grund-INa  w} sıch VO  e} allen Seıten, ıhr durch klare Interpretation
eine teste Gestalt verleihen (aus dem Schrifttum vgl nıcht eLw2 nur Zur Zerstörung der posıtıvıerten

Gehalte, sondern gerade auch ZUT Mißachtung der 1VOEI-eLiwa2 die Versuche Krügers In: Die Ofrentliche Ver- anderlich vorgegebenen Gehalte führen drohtwaltung 1955,; 597 (T un Hubers In: Die Oftent-
iche Verwaltung 1956, 147 E Die geschilderte Formel des Bundesgerichtshofs hat tre1ı-
Vor dieser Aufgabe $and sıch auch der Bundesgerichtshof, lich hiıer un da schon Kritik gyefunden. Aus der echt-

sprechung 1St eLtw2 das Urteil des Oberverwaltungsgerichtsals sıch 1n seinem wichtigen Vorlagegutachten en
19597 (Deutsches Verwaltungsblatt 1953, 471) die rage unster W 1954 (Deutsches Verwaltungsblatt 1954,
nach der Gesetzmäßigkeit der Württ.-Hohenz and- hervorzuheben. Hıer wiıird testgestellt, die For-

mel könnte dazu führen, daß die Gerichte iıhr eigenes Er-werksordnung VO 1946 vorlegte. Dabei gelangte das Ge-
INnEeEsSsSeEnN die Stelle desjen1gen des Gesetzgebers stellen, W asricht tolgender Auslegungsformel:

ın Grundrecht wırd durch einen gesetzlıchen Eingriftf ıne erhebliche Rechtsunsicherheit ZAUT: Folge haben muüßte.
uch beurteile sıch die rage, ob eın Grundrecht 1n seinemann 1n seiınem Wesensgehalt AaNgETLASTET, wWwWenn durch den Wesensgehalt aNgETASTET wırd, nıcht nach dem Zweck un:Eıngriff die wesensgemäfse Geltung un: Entfaltung des

Grundrechts stärker eingeschränkt würde, als 1es der Grund für die Beschränkung, sondern. ausschließlich da-
sachliche Anlafß un: Grund, der dem Eingriff geführt nach, W Aas nach der Beschränkung VO dem Grundrecht

überhaupt übrigbleibe. In diesem letzteren Punkte hathat, unbedingt un zwıngend gebietet.“
Dieselbe Formel verwendete das Gericht 1mM Vorlagegut- das Oberverwaltungsgericht unster auch Nachfolge 1n
achten W 25 1953 (Deutsches Verwaltungsblatt 1953, der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts DC-

tunden, un WAar 5 1n wortwörtlicher Übereinstim-370), die Vereinbarkeit des VO Impfgesetz VO  ; 18574
INUung. So 1Im Urte:il V, 14 1954 BVerwG 1, 269),ausgesprochenen Impfzwanges miıt dem Grundrecht der

körperlichen Unversehrtheit (Art. Abs Grundgesetz) 1n der wichtigen Stellungnahme Nan 1955 (zum Vor-
lagebeschlufß des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg NSprüfen WAar. Gleiche oder aAhnliche Formulierungen KOSS, Neue Juristische Wochenschrift 1955,finden sıch auch 1n einem Teil der sonstigen Rechtspre-

chung; ENNCN 1St eLIw2 das Urteil des Oberlandes- un zuletzt 1n dem oleichfalls grundlegenden Urteil -
gerichts öln G 1953 Neue Juristische Wochen- 11 1955 (Deutsches Verwaltungsblatt 1956, D7

Fragen des Eınzelhandelsschutzrechts. Dıie Tatsache dieserschrıft 1953, SOWI1Ee der bedeutsame Vorlagebeschlufß Kritik (kritisch ıhr zuletzt Zippelius, Deutsches Ver-des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg \AA 1955
(Deutsches Verwaltungsblatt 1955, 187) Z rage, ob das waltungsblatt 1956, mindert War die Gefahren,

die ine mißbräuchliche Aufbauschung' un tendenz1ıöseErfordernis des Befähigungsnachweises ZUr selbständigen Auswertung der Formel des Bundesgerichtshofs nach siıchAusübung eines Handwerks 1ın der Handwerksordnung
mı1ıt dem Grundgesetz vereinbaren Ist; schon 1n dem zıiehen mülßsten, indessen vermögen derartige gefährliche
wichtigen un belegreichen Urteil des Oberverwaltungs- Omente dadurch nıcht beseitigt werden. ıne Unter-

schätzung dieser Omente ISt jedenfalls weıltaus bedroh-gerıichts Lüneburg Va 26 1953 (Deutsches Verwaltungs- lıcher als ihre Überschätzung.blatt 197  STn ZU Miılchgesetz 2annNn eine ZeW1sse Ver-
wandtschaf} ZUr Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Zusammenfassungkonstatiert werden (vgl besonders die Formel: „Zulas-
sungsbeschränkungen > diıe ıcht durch eın hinreichendes Dıie Rechtsprechung UMHNSETHCEK höchsten Gerichte gründet sıch
Ma{ß VO  3 öftentlichen Interessen gedeckt sind“). 1n der wichtigen rage der ungeschriebenen Grundrechts-
Es besteht ohl aum eın Zweıfel, da{ß die Formel des schranken auf Formeln un Begründungsweıisen, die
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einem künftig etwa vewollten Mißbrauch nichts Ernst- dium des kommunistischen Kirchenkampfes darstellt un
haftes entgegenzusetzen vermögen. Es erhebt sıch hier über den internen Rahmen publizistischer Fragen oder
der drohende Schatten des Art 48 der Weimarer Ver- ıne intellektuelle Auseinandersetzung weIt hinausgeht.
fassung (Notstandsgesetzgebung des Reichspräsidenten), Nach einer Feststellung der schwierigen Quellenlage, die
der diktatorischen Ausweıtungen die and reichen aut gedruckte Kompilationen nach Zeugnissen anderer
mußfste. Sosehr der Rechtsprechung der geNANNTLEN (Ge- beschränkt leibt, betont Roegele die Kontinuität der
richte auch eın berechtigtes Anlıegen zugrunde liegt, nam- kommunistischen Religionspolitik, die auch 1m Zeichen
lich ine ZEWI1SSE unumgängliche, kontrollierbare Ausweı1- der Koexistenz und der Entstalinisierung nıchts VO  3

tung des dem Gesetzgeber ZUr Verfügung stehenden Rau- iıhrem Ziel un wen1g VO  a ıhren Methoden aufgegeben
INCSs herbeizuführen, gefährlich sınd die Mittel, mIiıt hat Jeder Gedanke einen Gott 1St eine Gemeıinheit
denen INa  . ıne solche Ausweıtung rechtfertigen sucht. Lenin) Selbst die NEUE Fünfte Internationale
Etwaigen künftigen totalıtären Bestrebungen irgendeines Titos Führung beurteilt Roegele als einen „befohlenen
Gesetzgebers gegenüber 1st treıiliıch jedes Juristische Schwert Nonkonformismus“;, ıne „taktısche Rollenverteilung“,
K unscharf, aber dennoch nıcht völlig UnNnutzZ; ONn ein Meısterstück politischer Strategie. Ist die Ziel-
könnte In  —$ gleich auf jede rechtliche Sıcherung verzıch- SETZUNG völlıg einheıtlıch, liegen auch 1n den Me-
CE)  3 Daher sollte dieses Schwert nıcht freiwillig VO VOTIN- thoden aller regionalen Verschiedenheit beträchtliche
herein entschärft werden. Es bleibt weıterhin Aufgabe Gemeihnnsamkeiten.
unserer obersten Gerichte, vorsichtig un behutsam nach S0 kann zunächst testgestellt werden, fährt Roegele fort,
gangbaren egen suchen, un steht hoffen da da{fß der Kommuniısmus W1e übrigens auch der Natı1io-
die zunächst verwendeten Formeln un Begründungswel- nalsozialismus systematısch un: bewußt die 1n dem
sCcmMHI wıeder verlassen werden un nıcht ogmen C1I- jeweıilıgen Land un olk vorhandenen oder erweck-
HBAn baren Antı-Affekte mobilisiert, seinen Kampf

die Kırche die Legiıtimation durch ine ‚volonte generale‘Die schweigende Kirche ' der revolutionären Massen veben. Das geschah 1n
und das Wort in der Freıien Welt der SowJetunion dadurch, daß der Kommunıismus 1n

der ersten Phase der Vertolgung die Unzufriedenheit
Vom bis 13 Jun1ı tand ın Wıen die yemeınsame des Volkes über. das enge Bündnıiıs der Staatskirche
Arbeıitstagung der katholischen Publizisten AUuUSs Deutsch- mıt dem zarıstischen System, insbesondere die Mißstim-
and un Osterreich sSta  ' die VO  $ der „Gesellschaft ka- INUung über die Durchsetzung der Geistlichkeit mıiıt Z7Aarı-
tholischer Publizisten Deutschlands“ un: deren Oster- stischen Polizeispitzeln, ZUur Schürung des Hasses benutzte.
reichischen Schwestergesellschaft veranstaltet wurde. Es Auf einem anderen Blatt steht reılich, dafß der yleichenahmen eLtw2 achtzig Journalisten un Verleger A4US Bolschewismus spater, nachdem die Orthodoxie sıch
Osterreich un fünfzig A4US der Bundesrepublik neben botmäßig gemacht hatte, auf die Wege des Zarısmus -
Gästen Aaus Südtirol, der Schweiz, dem Saargebiet, Aaus rückkehrte un: 11U  ; selnerseIits zahlreiche Polizeispitzel 1n
Luxemburg un Frankreich teil: ıhnen der kirchliche Stellen bripgen 1eß
neue Wıener Erzbischof König (bisher österreichischer
Pressebischof), Erzbischof-Koadjutor Jachym, untl1us Spaltung der Kirche
Dellepiane, Weihbischofampe VO  3 Limburg, Aufßfenmini1-
sSter Fig] und Kultusminister Drimmel sSOWIl1e der Nestor iıne weıtere Gemeijnsamkeit der Methoden aßt sıch durch
der katholischen Publizistik ÖOsterreıichs, Staatsrat Funder. das Wort „Spaltung“ bezeichnen Dabei 1St beden-

ken, dafß Spaltung für die Kırche mehr, Ja quali-Zum Gesamtthema „Der Publizist un die schweigende
Kirche“ aren Referenten Professor Gustav Wetter 5 ] tatıv anderes bedeutet als für jede weltliche Gemeıin-
(über den pseudorelıg1ösen Charakter des dialektischen schaft Spaltung IsSt dem Wesen der Kırche, die Ja Leib des

Herrn, Organısmus, gegliederte Einheıt; Gemeiinschaft 1St,un historischen Materialismus), ÖOtto Roegele („Kır-
MN  u ENTISCSCNZESCLIZTL. Spalten 1STt VO Wesen her daschenkampf un: Publizistik“), Friedrich Heer („ Verant-

WOrtung tür die Christen 1n ÖOst un este)) SOWI1e 1 Gegenteıl VOon „COMMUNI1O sanctorum ”, VO  . Gemeıin-
chaft der Heıligen, VO  3 olk Gottes. Spaltung ISt dasSchlußwort arl Stepan. Auf dem weıteren Programm Gegenteil‘ von Teilhabe un Teilnahme, WwW1e 1mMstanden U, A ein.Empftang beim österreichischen Bundes-

kanzler un beim deutschen Botschafter un: 1ne Fahrt Sinne VO  3 Teilhabe Erlösungswerk ZU VWesen
der Kirche gehört . Nırgends in der Welt dienen dıe1Ns Burgenland bis den Eısernen Vorhang. staatlıchen un gesellschaftlichen Einrichtungen voll-Weihbischof ampe verlas ein Telegramm des Kölner

Erzbischofs, Kardinal Frings, 1n dem U, A heißt Sa ständıg dem Zweck, den Einzelnen isolıeren, iıhn VO

Umgang MIt se1nesgleichen abzuschneiden, ıh Z Miı{fS-Thema des Treftens wırd 1n VWıen, dem vorgescho-
trauen 5  T, jeden seiner Miıtmenschen erziehen, W1€Ebenen Posten des christlichen Abendlandes, ıne beson-

dere Beleuchtung ertahren. Möge VO  a allen in seiner in den kommunistischen Staaten. Da 1St das Re1ise-
verbot wohlgemerkt: das Verbot, dafß en Mensch 4U5Schwere un Dringlichkeit empfunden werden.“
eigenem Antrıeb en selbstgewähltes Zıel ZUr Erledi-

Das Schema des Kirchenkampfes SNNS selbstgewählter Zwecke reise; Massenreıisen un
Otto Roegele, der Chefredakteur des „Rheinischen kontrollierte Reıisen sınd natürlich erlaubt. Da isSt das
Merkur“, zeichnete 1n seinem Vortrag die Grundlinien Verbot, mI1t Menschen aus anderen Staaten 1n Verbin-
der kommunistischen Kirchenverfolgung un die Möglıch- dung treten wohlgemerkt: nıcht ın staatlıch gelenk-
keiten publizistischen un menschliıchen Finstehens für ten „Delegationen“, sondern menschlich-freundschaft-
HSE Brüder 1Mm Osten. Wır möchten AaUusSs der Fülle der licher Annäherung oder siımplen Ferienreıisen. Da 1St
wertvollen Referate un Diskussionsbeiträge gerade die- die Aufteilung des Landes in zroße „Milıtärbezirke“, die

VO  w nıemandem, auch WEC1N1N CT, W1e die Staatsfunktionäresen } Vortrag aufgreifen, weil On eın förmliches Kompen-
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